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  Stadt  Lünen 
 

 

B E S C H L U S S  5 / 2020 

GREMIUM Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 

SITZUNGSTERMIN Dienstag, 15.09.2020, 17:05 Uhr bis 21:45 Uhr 

SITZUNGSORT 
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Dammwiese 8, 

44532 Lünen, Mensa 

 

 
ÖFFENTLICHER TEIL  
BESCHLUSSANGELEGENHEITEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT  

 
14. AB-18/2020 1. Ergänzung 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO i. S. Platzierung eines Kundenstoppers und Erweite-

rung der Ausstellungsfläche in der Fußgängerzone 

 

Eine schriftliche Stellungnahme der Verwaltung liegt vor und empfiehlt die Ablehnung 

des Antrages. 

 

Ratsherr Feller fragt nach der Zuständigkeit des Ausschusses oder ob es sich nicht um ein 

laufendes Geschäft der Verwaltung handelt. Er weist darauf hin, den Antrag abzulehnen, 

da aufgrund dessen die Werbe- und Gestaltungssatzung geändert werden müsste.  

 

Der Ausschuss ist sich einig, die Aufstellung eines Kundenstoppers abzulehnen.  

 

Ratsherr Lamczik weist in Bezug einer Erweiterung von Ausstellungsflächen auf die 

Rechtssicherheit für den zukünftigen Gewerbetreibenden hin, da eine Ausnahmegeneh-

migung nur bis zum 30.09.2020 befristet ist. Das neue Blumengeschäft möchte hier eine 

Dauerlösung. 

 

Herr Reeker schlägt vor, den Antrag formal erst einmal abzulehnen. Die Verwaltung wird 

prüfen, ob die Satzung hinsichtlich der Ausweitung der Ausstellungsfläche für Blumenge-

schäfte modifiziert werden muss. Die Beschlussfassung obliegt dem Rat. Die Verwaltung 

sagt zu, dass das Thema Geh- und Sehbehinderung mit in den Prüfauftrag einfließt. 

 
Beschluss: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschließt die Ablehnung der Platzie-
rung eines Kundenstoppers. 

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Werbe- und Gestaltungssatzung für 
die Neuansiedlung eines Blumengeschäftes modifiziert werden kann unter Berücksichti-

gung von Geh- und Sehbehinderungen.  

 
 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen. 
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